
BESCHLÜSSE 

BESCHLUSS 2011/210/GASP DES RATES 

vom 1. April 2011 

über eine Militäroperation der Europäischen Union zur Unterstützung humanitärer Hilfseinsätze als 
Reaktion auf die Krisensituation in Libyen („EUFOR Libya“) 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Europäische Union, insbeson
dere auf Artikel 28 und Artikel 43 Absatz 2, 

auf Vorschlag der Hohen Vertreterin der Union für Außen- und 
Sicherheitspolitik, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen (im Folgenden 
„Sicherheitsrat“) hat in seiner Resolution zu Frieden und 
Sicherheit in Afrika (Resolution 1970 (2011) des Sicher
heitsrats der Vereinten Nationen) vom 26. Februar 2011 
seine große Besorgnis über die Situation in Libyen zum 
Ausdruck gebracht und die Gewalttätigkeit und den Ein
satz von Gewalt gegen Zivilpersonen verurteilt. Zudem 
hat der Sicherheitsrat alle Mitgliedstaaten der Vereinten 
Nationen aufgefordert, humanitäre und damit zusam
menhängende Hilfe in Libyen bereitzustellen. 

(2) Der Sicherheitsrat hat in seiner Resolution zur Situation 
in Libyen (Resolution 1973 (2011) des Sicherheitsrats 
der Vereinten Nationen) vom 17. März 2011 auf seine 
Resolution 1970 (2011) hingewiesen und seine Ent
schlossenheit zum Ausdruck gebracht, den Schutz der 
Zivilpersonen und der von der Zivilbevölkerung bewohn
ten Gebiete sowie den raschen und ungehinderten Durch
lass humanitärer Hilfe und die Sicherheit der humanitä
ren Helfer zu gewährleisten. Überdies hat er die Reaktion 
der Nachbarstaaten, insbesondere Tunesiens und Ägyp
tens, auf die Bedürfnisse dieser Flüchtlinge und auslän
dischen Arbeiter begrüßt und die internationale Gemein
schaft aufgefordert, diese Anstrengungen zu unterstützen. 

(3) Ferner hat der Sicherheitsrat die Mitgliedstaaten, die eine 
Notifizierung an den Generalsekretär der Vereinten Na
tionen gerichtet haben und die einzelstaatlich oder über 
regionale Organisationen oder Abmachungen und in Zu
sammenarbeit mit dem Generalsekretär der Vereinten Na
tionen und den Mitgliedstaaten der Liga der Arabischen 
Staaten tätig werden, ermächtigt, alle notwendigen Maß
nahmen zu ergreifen, um von Angriffen bedrohte Zivil
personen und von der Zivilbevölkerung bewohnte Ge
biete in Libyen zu schützen, unter Ausschluss auslän
discher Besatzungstruppen jeder Art in irgendeinem Teil 
libyschen Hoheitsgebiets. 

(4) Der Rat hat in seinen Schlussfolgerungen vom 21. März 
2011 seine Besorgnis angesichts der Lage in Libyen zum 
Ausdruck gebracht und die grobe und systematische Ver
letzung der Menschenrechte, die Gewalttaten und die 
brutale Repression des Regimes gegen das libysche Volk 
verurteilt. Er äußerte sich zufrieden über die Annahme 
der Resolution 1973 (2011) des Sicherheitsrats und be
tonte die Entschlossenheit der Union, zu ihrer Umset
zung beizutragen und zusammen mit allen internationa
len Partnern — insbesondere der Liga der Arabischen 
Staaten und anderen Akteuren in der Region — zu die
sem Zweck gemeinsam und entschieden zu handeln. Der 
Rat bestätigte, dass das Hauptziel der Union der Schutz 
der Zivilbevölkerung und Unterstützung dafür ist, dass 
für die Menschen in Libyen ihr Streben nach einer de
mokratischen Gesellschaft Wirklichkeit wird. 

Der Rat erklärte außerdem, dass die Union bereit ist, 
humanitäre Hilfe im Rahmen der Gemeinsamen Sicher
heits- und Verteidigungspolitik zu unterstützen, wenn ein 
Ersuchen des Amts der Vereinten Nationen für die Koor
dinierung humanitärer Angelegenheiten (OCHA) vorliegt 
und die Vereinten Nationen die Koordinierungsfunktion 
übernehmen. 

(5) Am 24. März 2011 hat der Rat ein Krisenmanagement
konzept für die Krise in Libyen gebilligt. Die weitere 
Planung sollte sich auf die Unterstützung der humanitä
ren Hilfe konzentrieren. Insbesondere wird die Operation 
keine Auswirkungen auf die Neutralität oder die Unpar
teilichkeit der Akteure der humanitären Hilfe haben. Ei
nem Beschluss zur Einleitung der Operation muss ein 
Ersuchen des OCHA vorausgehen; der Beschluss muss 
im Lichte einer aktuellen Risiko- und Bedrohungsanalyse 
gefasst werden. 

(6) Mit der ägyptischen und der tunesischen Regierung findet 
derzeit eine enge Koordinierung und Konsultation statt, 
um sicherzustellen, dass sie ihre Genehmigung im Hin
blick auf eine mögliche militärische Präsenz der Union in 
ihrem jeweiligen Land erteilen. 

(7) Das Politische und Sicherheitspolitische Komitee (im Fol
genden „PSK“) sollte unter der Verantwortung des Rates 
und der Hohen Vertreterin der Union für Außen- und 
Sicherheitspolitik (im Folgenden „Hohe Vertreterin“) die 
politische Kontrolle und die strategische Leitung der Mi
litäroperation der Union wahrnehmen und die entspre
chenden Beschlüsse nach Artikel 38 Absatz 3 des Ver
trags über die Europäische Union (EUV) fassen.
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(8) Es ist erforderlich, internationale Übereinkünfte über die 
Teilnahme von Drittstaaten an Operationen der Union 
und über den Status der Einsatzkräfte und des Personals 
der Union auszuhandeln und zu schließen. 

(9) Nach Artikel 41 Absatz 2 EUV gehen die operativen 
Ausgaben mit militärischen oder verteidigungspolitischen 
Bezügen, die aufgrund dieses Beschlusses entstehen, ge
mäß dem Beschluss 2008/975/GASP des Rates vom 
18. Dezember 2008 über einen Mechanismus zur Ver
waltung der Finanzierung der gemeinsamen Kosten der 
Operationen der Europäischen Union mit militärischen 
oder verteidigungspolitischen Bezügen (Athena) ( 1 ) (im 
Folgenden „ATHENA“) zu Lasten der Mitgliedstaaten. 

(10) Nach Artikel 28 Absatz 1 EUV ist der Rat befugt, Be
schlüsse über die der Union zur Verfügung zu stellenden 
Mittel zu erlassen. Der finanzielle Bezugsrahmen für ei
nen Zeitraum von zunächst vier Monaten für die gemein
samen Kosten der Militäroperation der Europäischen 
Union stellt den derzeit besten Schätzwert dar und prä
judiziert nicht die endgültigen Zahlen in einem Haus
haltsplan, der gemäß den in ATHENA festgelegten Regeln 
zu verabschieden ist. 

(11) Gemäß Artikel 5 des dem EUV und dem Vertrag über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) beigefügten 
Protokolls über die Position Dänemarks beteiligt sich 
Dänemark nicht an der Ausarbeitung und Durchführung 
von Beschlüssen und Maßnahmen der Union, die vertei
digungspolitische Bezüge haben. Dänemark beteiligt sich 
daher nicht an der Finanzierung dieser Operation — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

Auftrag 

(1) Zur Untermauerung der Mandate der Resolutionen 1970 
(2011) und 1973 (2011) des Sicherheitsrats der Vereinten Na
tionen führt die Union, wenn sie vom Amt der Vereinten Na
tionen für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten 
(OCHA) darum ersucht wird, im Rahmen der Gemeinsamen 
Sicherheits- und Verteidigungspolitik eine Militäroperation, im 
Folgenden „EUFOR Libya“ genannt, zur Unterstützung der hu
manitären Hilfe in der Region durch. Bei der Operation werden 
die Leitlinien für den Einsatz von Militär- und Zivilschutzmitteln 
zur Unterstützung humanitärer Maßnahmen der Vereinten Na
tionen in komplexen Notsituationen und der Leitfaden für den 
Einsatz von ausländischen Militärmitteln zur Unterstützung hu
manitärer Einsätze im Rahmen der derzeitigen Krise in Nord
afrika vollständig eingehalten. 

(2) EUFOR Libya unterstützt, wenn das OCHA darum er
sucht, dieses politische Ziel, indem sie unter uneingeschränkter 
Beachtung der in Absatz 1 genannten Leitlinien und des dort 
genannten Leitfadens 

— einen Beitrag zum sicheren Transport und zur Evakuierung 
von Vertriebenen leistet, 

— die humanitären Hilfsorganisationen durch spezifische Fähig
keiten bei ihrer Arbeit unterstützt. 

Artikel 2 

Ernennung des Befehlshabers der Operation der EU 

Konteradmiral Claudio GAUDIOSI wird zum Befehlshaber der 
Operation der Europäischen Union EUFOR Libya ernannt. 

Artikel 3 

Bestimmung des operativen Hauptquartiers der EU 

Das operative Hauptquartier der EUFOR Libya befindet sich in 
Rom. 

Artikel 4 

Planung und Einleitung der Operation 

Der Beschluss zur Einleitung der Militäroperation der Europäi
schen Union wird vom Rat im Lichte einer aktuellen Risiko- 
und Bedrohungsanalyse gefasst, nachdem der Operationsplan 
und die Einsatzregeln gebilligt wurden. 

Artikel 5 

Politische Kontrolle und strategische Leitung 

(1) Unter der Verantwortung des Rates und der Hohen Ver
treterin nimmt das PSK die politische Kontrolle und strategische 
Leitung der EUFOR Libya wahr. Der Rat ermächtigt das PSK, die 
entsprechenden Beschlüsse nach Artikel 38 Absatz 3 EUV zu 
fassen. Diese Ermächtigung umfasst die Befugnis zur Änderung 
der Planungsdokumente, einschließlich des Operationsplans, der 
Befehlskette und der Einsatzregeln. Sie umfasst auch die Befug
nis, Beschlüsse zur Ernennung des Befehlshabers der Operation 
der Europäischen Union und des Befehlshabers der Einsatzkräfte 
der Europäischen Union zu fassen. Die Entscheidungsbefugnis in 
Bezug auf die Ziele und die Beendigung der EUFOR Libya ver
bleibt beim Rat. 

(2) Das PSK erstattet dem Rat regelmäßig Bericht. 

(3) Das PSK erhält regelmäßig vom Vorsitzenden des Militär
ausschusses der Europäischen Union (EUMC) Berichte über die 
Durchführung der EUFOR Libya. Das PSK kann den Befehls
haber der Operation der Europäischen Union oder den Befehls
haber der Einsatzkräfte der Europäischen Union gegebenenfalls 
zu seinen Sitzungen einladen. 

Artikel 6 

Militärische Leitung 

(1) Der EUMC überwacht die ordnungsgemäße Durchfüh
rung der EUFOR Libya unter Verantwortung des Befehlshabers 
der Operation der Europäischen Union. 

(2) Der EUMC erhält regelmäßig vom Befehlshaber der Ope
ration der Europäischen Union Berichte. Er kann diesen oder 
den Befehlshaber der Einsatzkräfte der Europäischen Union er
forderlichenfalls zu seinen Sitzungen einladen.
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(3) Der Vorsitzende des EUMC ist erster Ansprechpartner für 
den Befehlshaber der Operation der Europäischen Union. 

Artikel 7 

Durchführung und Kohärenz der Reaktion der Union 

(1) Die Hohe Vertreterin sorgt für die Durchführung dieses 
Beschlusses sowie für seine Kohärenz mit dem außenpolitischen 
Handeln der Union insgesamt, einschließlich der Tätigkeiten der 
Union im Rahmen der humanitären Hilfe. 

(2) Der Befehlshaber der Operation der Europäischen Union 
unterstützt die Hohe Vertreterin bei der Durchführung dieses 
Beschlusses. 

Artikel 8 

Zusammenarbeit mit anderen Akteuren 

(1) Die Planung und Durchführung der Operation erfolgt in 
enger Zusammenarbeit und Komplementarität mit dem OCHA, 
das die humanitären Hilfsmaßnahmen insgesamt koordiniert, 
der Nordatlantikvertrags-Organisation und anderen Akteuren. 

(2) Die EUFOR Libya arbeitet mit dem/den Koordinator(en), 
der/die von den Vereinten Nationen benannt wird/werden, so
wie mit dem/den Koordinator(en), der/die von der Liga der Ara
bischen Staaten benannt wird/werden, und mit den Mitglied
staaten der Liga der Arabischen Staaten eng zusammen. 

(3) Gegebenenfalls finden Konsultationen mit der Afrikani
schen Union statt. 

Artikel 9 

Beteiligung von Drittstaaten 

(1) Unbeschadet der Beschlussfassungsautonomie der Union 
und des einheitlichen institutionellen Rahmens und im Einklang 
mit den vom Europäischen Rat festgelegten einschlägigen Leit
linien können Drittstaaten, insbesondere Mitgliedstaaten der 
Liga der Arabischen Staaten, eingeladen werden, sich an der 
Operation zu beteiligen. 

(2) Der Rat ermächtigt das PSK, Drittstaaten um Beiträge zu 
ersuchen und auf Empfehlung des Befehlshabers der Operation 
der Europäischen Union und des EUMC die entsprechenden 
Beschlüsse über die Annahme der angebotenen Beiträge zu fas
sen. 

(3) Die Einzelheiten der Beteiligung von Drittstaaten werden 
in einer Übereinkunft geregelt, die gemäß Artikel 37 EUV und 
im Verfahren nach Artikel 218 AEUV zu schließen ist. Haben 
die Union und ein Drittstaat ein Rahmenabkommen über die 
Beteiligung dieses Drittstaates an Krisenbewältigungsoperation 
der Union geschlossen, so gelten dessen Bestimmungen für 
diese Operation. 

(4) Drittstaaten, die einen wesentlichen militärischen Beitrag 
zu der EUFOR Libya leisten, haben hinsichtlich der laufenden 
Durchführung der Operation dieselben Rechte und Pflichten wie 
die an der Operation beteiligten Mitgliedstaaten. 

(5) Der Rat ermächtigt das PSK, die entsprechenden Be
schlüsse über die Einsetzung eines Ausschusses der beitragenden 
Länder zu fassen, falls Drittstaaten wesentliche militärische Bei
träge leisten. 

Artikel 10 

Status der Union-geführten Einsatzkräfte und ihres 
Personals 

Der Status der Union-geführten Einsatzkräfte und ihres Per
sonals, einschließlich der Vorrechte, Immunitäten und weiterer 
für die Durchführung und das reibungslose Funktionieren ihrer 
Operation erforderlicher Garantien, kann in Übereinkünften ge
regelt werden, die gemäß Artikel 37 EUV und im Verfahren 
nach Artikel 218 Absatz 3 AEUV zu schließen sind. 

Artikel 11 

Finanzregelung 

(1) Die gemeinsamen Kosten der EUFOR Libya werden ge
mäß dem Beschluss 2008/975/GASP verwaltet. 

(2) Der als finanzieller Bezugsrahmen für die gemeinsamen 
Kosten der EUFOR Libya dienende Betrag beläuft sich auf 
7 900 000 EUR. Der in Artikel 25 Absatz 1 des Beschlusses 
2008/975/GASP genannte Prozentsatz des Referenzbetrags be
trägt 30 %. 

Artikel 12 

Weitergabe von Informationen an dritte Parteien 

(1) Die Hohe Vertreterin ist befugt, an Ägypten, die Afrikani
sche Union, die Liga der Arabischen Staaten, Tunesien und die 
Vereinten Nationen sowie an andere dritte Parteien, die sich an 
diesem Beschluss beteiligen, Verschlusssachen der Union und für 
die Zwecke der EUFOR Libya erstellte Dokumente bis zu dem 
für diese dritten Parteien jeweils festgelegten Geheimhaltungs
grad unter Einhaltung der Sicherheitsvorschriften des Rates ( 1 ) 
weiterzugeben. 

(2) Die Hohe Vertreterin ist befugt, nicht als Verschluss
sachen eingestufte Dokumente der Union, die die Beratungen 
des Rates über die EUFOR Libya betreffen und die der Geheim
haltungspflicht gemäß Artikel 6 Absatz 1 der Geschäftsordnung 
des Rates ( 2 ) unterliegen, an Ägypten, die Afrikanische Union, 
die Liga der Arabischen Staaten, Tunesien und die Vereinten 
Nationen sowie an andere dritte Parteien, die sich an diesem 
Beschluss beteiligen, weiterzugeben. 

Artikel 13 

Inkrafttreten und Beendigung 

(1) Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Annahme in Kraft. 

(2) Die EUFOR Libya endet, sofern der Rat nichts anderes 
beschließt, spätestens vier Monate nach Erreichung der ersten 
Einsatzfähigkeit der Operation.
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(3) Dieser Beschluss wird ab dem späteren der folgenden Zeitpunkte — dem Zeitpunkt der Schließung 
des operativen Hauptquartiers der Europäischen Union oder dem Zeitpunkt der Schließung ihres operativ- 
taktischen Hauptquartiers — entsprechend der gebilligten Planung für die Beendigung der EUFOR Libya 
aufgehoben, und zwar unbeschadet der im Beschluss 2008/975/GASP festgelegten einschlägigen Verfahren 
für die Rechnungsprüfung und Rechnungslegung der Operation. 

Geschehen zu Brüssel am 1. April 2011. 

Im Namen des Rates 
Der Präsident 
MARTONYI J.
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